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ZZuussaammmmeennffaassssuunngg  
 
Im vergangenen Jahrzehnt erlebte die praktische Menschenrechtsbildungsarbeit in einer Art Nachholprozess 
einen bemerkenswerten Aufschwung. Ihre theoretische Fundierung und wissenschaftliche Absicherung durch 
menschenrechtspädagogische Grundlagenforschung konnte mit dieser Entwicklung nicht Schritt halten. Die unzu-
reichende Fundierung und der – vor allem im deutschsprachigen Raum – erst nach und nach entstehende Fach-
diskurs erweisen sich jedoch zunehmend als Hemmnis für die Weiterentwicklung auch der praktischen Men-
schenrechtsbildung. In Österreich, wo sich die Menschenrechtsbildung in einer ebenso schwierigen wie chancen-
reichen Position zwischen „Kinder-“ und „Erwachsenenschuhen“ befindet, ist dies besonders virulent. In diesem 
Beitrag wird daher für eine (politisch unabhängige) institutionelle Anbindung und Absicherung menschenrechts-
pädagogische Forschung (nicht nur, aber vor allem) in Österreich plädiert. In einem zweiten Abschnitt werden 
zwanzig ausgewählte aktuelle Forschungsfragen benannt, der sich institutionell angebundene bzw. abgesicherte 
menschenrechtspädagogische ForscherInnen vorrangig widmen sollte. 
Schlagworte: Menschenrechtspädagogik, Forschung, Institutionalisierung 
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11  MMeennsscchheennrreecchhttssppääddaaggooggiisscchhee  FFoorrsscchhuunngg  bbrraauucchhtt    
eeiinnee  iinnssttiittuuttiioonneellllee  AAbbssiicchheerruunngg  uunndd  AAnnbbiinndduunngg  ––    
nniicchhtt  nnuurr,,  aabbeerr  vvoorr  aalllleemm  iinn  ÖÖsstteerrrreeiicchh  

 
Menschenrechtspädagogische Forschung braucht – nicht nur, aber vor allem in Österreich – zu ihrer Intensi-
vierung und Weiterentwicklung eine unabhängige institutionelle Anbindung und Absicherung. Warum? 
 
 
 
11..  MMeennsscchheennrreecchhttssppääddaaggooggiisscchhee  FFoorrsscchhuunngg  ttrrääggtt  zzuurr  WWeeiitteerreennttwwiicckklluunngg  vvoonn  MMeennsscchheennrreecchhttss--

ffoorrsscchhuunngg  uunndd  ddeerr  MMeennsscchheennrreecchhttee  iinnssggeessaammtt  bbeeii..    
 
Die Menschenrechte sind nicht einfach „da“: Sie wurden und werden in einem langwierigen Prozess erstritten und 
erkämpft – sie sind eine „konflikthafte Lerngeschichte“ (Bielefeldt 2006). Menschenrechtspädagogische Forschung 
muss nicht zuletzt die hinter dieser Lerngeschichte stehenden menschenrechtlichen Lernprozesse und ihre 
Rahmenbedingungen fokussieren. Sie trägt damit auch zur Fundierung und Weiterentwicklung der Menschen-
rechte insgesamt bei. Die systematische Beschäftigung mit den Menschenrechten im Rahmen einer Forschungs-
institution ist daher ohne den ebenso systematischen Einbezug menschenrechtspädagogischer Forschung nicht 
denkbar. 
 
 
22..  MMeennsscchheennrreecchhttssbbiilldduunngg  bbrraauucchhtt  mmeehhrr  ggrruunnddlleeggeennddee  FFoorrsscchhuunngg..  UUnndd  GGrruunnddllaaggeennffoorrsscchhuunngg    

bbrraauucchhtt  eeiinnee  ssttaabbiillee  iinnssttiittuuttiioonneellllee  AAnnbbiinndduunngg  uunndd  AAbbssiicchheerruunngg..    
 
Eine Reihe grundlegender menschenrechtspädagogischer Fragen ist derzeit nur unzureichend oder überhaupt 
nicht geklärt. Die praktische Menschenrechtsbildungsarbeit erlebte im vergangenen Jahrzehnt in einer Art Nach-
holprozess zwar einen bemerkenswerten Aufschwung, ihre theoretische Fundierung und wissenschaftliche Ab-
sicherung durch menschenrechtspädagogische Grundlagenforschung konnte jedoch bei weitem nicht mit dieser 
Entwicklung Schritt halten. Die unzureichende Fundierung und der – vor allem im deutschsprachigen Raum – erst 
nach und nach entstehende Fachdiskurs erweisen sich zunehmend als Hemmschuh für die Weiterentwicklung 
auch der praktischen Menschenrechtsbildung. Ohne eine (politisch unabhängige) institutionelle Anbindung und 
Absicherung ist menschenrechtspädagogische Grundlagenforschung jedoch weiterhin nicht in sinnvoller Weise 
möglich.  
 
Eine der zentralen, grundlegenden Fragen menschenrechtspädagogischer Forschung betrifft den Kern von 
Menschenrechtsbildung und damit die Frage ihrer Ein- und Abgrenzbarkeit und (Inter-)Disziplinarität. Die Bezug-
nahme auf die Menschenrechte als Leitbegriff strukturiert das pädagogische Feld auf theoretischer wie prak-
tischer Ebene wesentlich anders, als dies bei einer Bezugnahme etwa auf die Leitbegriffe der Politik, des 
Friedens oder der nachhaltigen Entwicklung geschieht. Pädagogische Forschung und Praxis unter dem Leitbegriff 
der Menschenrechte kann daher weder deckungsgleich sein mit den Anliegen einer „Allgemeinen Pädagogik“ – 
soweit deren Existenz im traditionellen Sinn überhaupt noch begründbar ist (vgl. Rathmayr 2003) –, noch einfach 
als ihr „integraler Bestandteil“ aufgelöst werden (vgl. Hornberg 2002). Sie kann ebenso wenig einfach einer der 
benachbarten (Bindestrich-)Pädagogiken zu- und untergeordnet werden, wie sie umgekehrt einer dieser Nach-
barpädagogiken schlicht übergeordnet werden kann.  
 
Die Frage nach dem Kern von Menschenrechtsbildung, nach ihrer Ein- und Abgrenzbarkeit und (Inter-)Disziplina-
rität ist daher keine ausschließlich akademische Frage – auch wenn dies immer wieder und meist mit abschätzi-
gem Unterton formuliert wird, kann die Beschäftigung mit dieser Frage nicht einfach als Aufgabe für „wissen-
schaftliche SchrebergärtnerInnen“ abgetan werden. Zwar ist sie ist für die praktische menschenrechtspäda-
gogische Arbeit inner- und außerhalb der Schule tatsächlich nicht unmittelbar bedeutsam, mittelbar jedoch sehr 
wohl: Die inhaltliche und didaktische Grundlegung dieser Arbeit und die damit verbundene Materialentwicklung ist 
ohne einen klaren Begriff von Menschenrechtsbildung nicht zielgerichtet möglich.  
 
Bleiben Fragen wie diese hier exemplarisch genannte ungeklärt, können eine Reihe von teils bereits seit mehr als 
einem Jahrzehnt eingeforderten menschenrechtspädagogischen Aufgaben nicht sinnvoll bewältigt werden – unter 
anderem die Entwicklung und Erprobung von Prüf- und Messkriterien für die Evaluation schulischer wie außer-
schulischer Menschenrechtsbildung bzw. von menschenrechtspädagogischen Materialien oder auch die curricu-
lare Verankerung und/oder Absicherung von Menschenrechtsbildung. 
 
 
33..  MMeennsscchheennrreecchhttssppääddaaggooggiisscchhee  FFoorrsscchhuunngg  ffiinnddeett  iinn  ääuußßeerrsstt  ssttaarrkk  ffrraaggmmeennttiieerrtteerr  FFoorrmm  ssttaatttt..    

SSiiee  bbeeddaarrff  ddrriinnggeenndd  uunnaabbhhäännggiiggeerr  iinnssttiittuuttiioonneelllleerr  »»DDoocckkiinngg  SSttaattiioonnss««..    
 
Die menschenrechtspädagogische Forschungslandschaft ist – nicht nur in Österreich – äußerst stark fragmen-
tiert, was ihre Stabilisierung und Weiterentwicklung mittel- und langfristig hemmt, wenn nicht gar gefährdet. Die in 
Ansätzen erkennbaren losen Netzwerke (oft jüngerer und junger) menschenrechtspädagogischer ForscherInnen 
und theoriegeleitet arbeitender PraktikerInnen sind jedoch ohne eine sichere institutionelle Basis bzw. eine insti-
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tutionelle „Docking Station“, welche die Rolle eines initiierenden, bündelnden und absichernden „fokalen Akteurs“ 
übernehmen kann, nicht in der Lage, diese Fragmentierung zu überwinden.  
 
Für die Einrichtung einer derartigen institutionellen Basis steht derzeit noch ein Zeitfenster offen: Die lose ver-
netzten ForscherInnen und PraktikerInnen wandern mit ihrem Know-how noch nicht in größerem Ausmaß in 
andere Forschungsbereiche ab, die institutionell besser abgesichert sind. Ansätze einer solchen Abwanderung 
sind jedoch bereits erkennbar. 
 
 
44..  IInn  ddeenn  vveerrggaannggeenneenn  zzeehhnn  JJaahhrreenn  wwuurrddee  iinn  ÖÖsstteerrrreeiicchh  iinn  SSaacchheenn  MMeennsscchheennrreecchhttssbbiilldduunngg  eeiinniiggeess  eerr--

rreeiicchhtt..  EEss  ggiilltt,,  ddaass  EErrrreeiicchhttee  tthheeoorreettiisscchh  aabbzzuussiicchheerrnn  uunndd  ssyysstteemmaattiisscchh  wweeiitteerr  aauusszzuubbaauueenn,,  bbeevvoorr  
wwiieeddeerr  SSttaaggnnaattiioonn  ooddeerr  ggaarr  eeiinnee  RRüücckkeennttwwiicckklluunngg  eeiinnttrreetteenn..  DDaazzuu  bbeeddaarrff  eess  eeiinneerr  ttrraaggffäähhiiggeenn  iinnssttiittuu--
ttiioonneelllleenn  BBaassiiss..  

 
Menschenrechtsbildung steckt in Österreich nicht mehr „in den Kinderschuhen“, wie es in einer Analyse schuli-
scher Menschenrechtsbildung anhand von Beispielen aus der Praxis (Pehm 2008, 55) heißt. Die „Erwachsenen-
schuhe“ scheinen aber noch einige Nummern zu groß zu sein und können daher noch kaum genutzt werden. 
Diese Situation ist riskant: Gelingt es nicht, das einmal Erreichte theoretisch abzusichern und so das Fundament 
auszubauen, droht eine Stagnation oder gar Rückentwicklung des Wachstums.  
 
Zugleich bietet diese Phase jedoch außerordentlich viele Chancen gerade im Bereich der menschenrechtspäda-
gogischen Forschung und Entwicklung: Neues kann gewagt, ungewöhnliche Wege können beschritten werden, 
aus denen sich Einsichten und Zugänge von bleibendem Wert entwickeln können. Die Chancen müssen nur 
erkannt und genutzt werden. Dazu ist freilich eine tragfähige institutionelle Basis unerlässlich.  
 
 
55..  FFüürr  ddiiee  SScchhaaffffuunngg  eeiinneerr  iinnssttiittuuttiioonneelllleenn  GGrruunnddllaaggee  ffüürr  mmeennsscchheennrreecchhttssppääddaaggooggiisscchhee  FFoorrsscchhuunngg  iinn  

ÖÖsstteerrrreeiicchh  bbiieetteett  ddaass  »»IInntteerrnnaattiioonnaallee  JJaahhrr  ddeess  MMeennsscchheennrreecchhttsslleerrnneennss««  22000099  eeiinneenn  AAnnkknnüüppffuunnggss--
ppuunnkktt,,  ddeerr  ggeennuuttzztt  wweerrddeenn  ssoollllttee..    

 
Ein vergleichsweise abstraktes Vorhaben wie die Schaffung einer institutionellen Grundlage für menschenrechts-
pädagogische Forschung braucht einen Anknüpfungspunkt, der die Argumentation und Kommunikation des Vor-
habens unterstützt und erleichtert. Das „Internationale Jahr des Menschenrechtslernens“ 2009 stellt einen 
solchen Bezugspunkt dar und sollte daher auch genutzt werden – zumindest für den Beginn konzeptioneller und 
organisatorischer Vorbereitungsarbeiten. 
 
 
 
22  WWeellcchheenn  mmeennsscchheennrreecchhttssppääddaaggooggiisscchheenn  FFoorrsscchhuunnggssaauuffggaabbeenn    

ssiicchh  eeiinnee  ((MMeennsscchheennrreecchhttss--))FFoorrsscchhuunnggssiinnssttiittuuttiioonn  iinn  ÖÖsstteerrrreeiicchh  vvoorrrraannggiigg  
wwiiddmmeenn  ssoollllttee  

 
Welchen grundlegenden Forschungsaufgaben könnte/sollte sich eine menschenrechtspädagogische 
Forschungsinstitution – sei es als eigenständige Einheit oder Teil einer größeren Einheit für menschenrechtliche 
Forschung – widmen? Die folgende Auswahl von zwanzig Punkten berücksichtigt nicht zuletzt die österreichische 
Situation:  
 
 
22..11  SScchhuulliisscchhee  MMeennsscchheennrreecchhttssbbiilldduunngg    
 
1. Entwicklung und Erprobung von Prüf- und Messkriterien (Indikatoren) für die summative Evaluation schuli-

scher Menschenrechtsbildung in a) Primarstufe, b) Sekundarstufe I und II, c) Berufsschulen (für einen sehr 
ambitionierten Versuch, der zugleich schulische und außerschulische Menschenrechtsbildung zu berücksich-
tigen beansprucht, vgl. Schulze 2008). Der Auseinandersetzung mit dieser Aufgabe vorausgehen müsste 
eine grundlegende Diskussion des Spannungsverhältnisses zwischen dem „Geist der Menschenrechte“ und 
jenem summativer Evaluationsinstrumente (für Ansätze vgl. Ulrich/Wenzel 2007). 

2. Erhebung und komparative Analyse von Beispielen guter und schlechter Praxis „menschenrechtssensibler“ 
Schulen zur Identifikation von Gestaltungskriterien für Schule als produktiven Menschenrechtsraum (auch als 
explorative Vorstudie zu Aufgabe 3 nutzbar). 

3. Entwicklung und Erprobung von Indizes, qualitativen Benchmarks, Performance Benchmarks und Indikatoren 
sowie von anwendungsorientierten Verfahren insgesamt (Schulbarometer und ähnliche Instrumente und 
Verfahren, vgl. z.B. Kempfert/Rolff 1999) für die menschenrechtspädagogische und allgemein menschen-
rechtliche Qualitätssicherung und -entwicklung in Schulen. 

4. Menschenrechtsbildung und „heimlicher Lehrplan“: Qualitative Erhebung und Analyse der das Menschen-
rechtslernen unterstützenden oder hemmenden Bedeutung von eingenommenen LehrerInnenrollen, ver-
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schiedenen Formen des LehrerInnenverhaltens, der Gestaltung von LehrerInnen-SchülerInnen-Interaktionen 
sowie des Klassenklimas und des damit verbundenen „Befindens“ von Kindern und Jugendlichen in der 
Schule – im Anschluss an die allgemeine Forschung zum Befinden in der Schule (für Österreich zuletzt: Eder 
2007) sowie an den generellen Diskurs zum Wandel der LehrerInnenrolle und des Beziehungsverständ-
nisses LehrerInnen/SchülerInnen (vgl. etwa Schley 2007). 

5. Europäischer oder internationaler Vergleich der Formen der Verankerung von Menschenrechtsbildung in der 
Schule (Thema ohne/mit Trägerfach – Unterrichtsprinzip ohne/mit Trägerfach – Freifach – Wahlfach – eigen-
ständiges Unterrichtsfach) unter Einschluss von Schulversuchen und Pilotprojekten unter systematischer Be-
rücksichtigung der jeweiligen institutionellen und politisch-kulturellen Rahmenbedingungen und mit dem Ziel 
der Bestandsaufnahme und Diskussion gesammelter Erfahrungen. 

6. Nationale (österreichische) Schulbuchanalyse im Hinblick auf die Präsenz der Menschenrechte in Schul-
büchern, auf das vermittelte Menschenrechtsbild und menschenrechtspädagogischen Anschlussstellen, 
Ressourcen und Defizite. Insbesondere themennahe Schulbuchanalysen (zuletzt etwa Weinhäupl/Merkom 
2007) sollten dabei gezielt einbezogen werden. 

7. Grundlagenuntersuchung zu konkreten Chancen und Risiken von Menschenrechtsbildung im Kindergarten, 
in Kindertageseinrichtungen und in der Primarstufe: Anfangsalter, Themenspektrum, Didaktik, Evaluation, 
Einbindung von Eltern. 

8. Erhebung des Status quo schulischer Menschenrechtsbildung an den im Menschenrechtsbildungsbereich 
unterdurchschnittlich präsenten österreichischen Sonderschulen (vgl. Pehm 2008, 12) und Bedarfsklärung 
von zielgruppenspezifischer Menschenrechtsbildung, europäischer Vergleich von schultypspezifischer 
Menschenrechtsbildung einschließlich gezielter Sammlung von Beispielen guter Praxis. Untersuchungen in 
diesem Bereich müssten dabei auch – nicht zuletzt unter Berücksichtigung der historischen Entstehungs-
bedingungen – die grundsätzliche Frage nach schulischer Inklusion bzw. Exklusion (nicht: Integration) 
stellen, Erfahrungen aus inklusiven Schulsystemen gezielt berücksichtigen und der Rolle des mit Inklusion 
oder Exklusion verbundenen „heimlichen menschenrechtlichen Lehrplans“ nachgehen. 

 
 
22..22  AAuußßeerrsscchhuulliisscchhee  MMeennsscchheennrreecchhttssbbiilldduunngg    
 
9. Menschenrechtslernen in non-formalen und informellen Lernumgebungen (zur Wahl der Begrifflichkeit vgl. 

Straka 2000, 23): nationale (österreichische) Bestandsaufnahme einschließlich quantitativ-qualitativer Ana-
lyse von Beispielen guter Praxis für die Zielgruppe Kinder und Jugendliche. 

10. Menschenrechtslernen in non-formalen und informellen Lernumgebungen: nationale (österreichische) 
Bestandsaufnahme einschließlich quantitativ-qualitativer Analyse von Beispielen guter Praxis für die Ziel-
gruppe junge Erwachsene und Erwachsene. 

11. Entwicklung und Erprobung von Prüf- und Messkriterien (Indikatoren) für die Evaluation zentraler Felder von 
Menschenrechtslernen in non-formalen und informellen Lernumgebungen. 

 
 
22..33  BBeerruuffssssppeezziiffiisscchhee  MMeennsscchheennrreecchhttssbbiilldduunngg  uunndd  TTrraaiinniinngg  ooff  TTrraaiinneerrss  
 
12. Menschenrechtsbildung in der LehrerInnenbildung: nationale (österreichische) Bestandsaufnahme 

einschließlich Studienplananalysen (Pädagogische Hochschulen, menschenrechtsnahe universitäre Lehr-
amtsstudien) zur Identifikation von Ressourcen und Problembereichen, ergänzend und vertiefend quantitativ-
qualitative Analyse von Beispielen guter Praxis (für einen kursorischen Überblick vgl. Hafner/Paar 2004 und 
Turek 2004, 193f; für eine frühere Analyse auf regionaler Ebene vgl. Pehm 2005). 

13. Menschenrechtsbildung im Sozial- und Gesundheitswesen: nationale (österreichische) Bestandsaufnahme 
einschließlich Studien-/Lehrplananalysen einschlägiger Studien- und Ausbildungsgänge zur Identifikation von 
Ressourcen und Problembereichen, quantitativ-qualitative Analyse von Beispielen guter Praxis. 

14. Menschenrechtsbildung für/mit Organen der öffentlichen Sicherheit: nationale (österreichische) Bestands-
aufnahme (für ein deutsches Beispiel: Schicht 2007) unter Einschluss einer Evaluation vorliegender 
Trainingsmaterialien (insbesondere Suntinger 2005; Austrian Delegation 2006); ergänzend und vertiefend: 
internationaler Vergleich von Strategien nachhaltiger Lernerfolgssicherung, Analyse von Beispielen guter und 
schlechter Praxis. Monitoring-Berichte zu Österreich aus der jüngsten Vergangenheit (vgl. Amnesty Interna-
tional 2009) zeigen die Dringlichkeit einer solchen Untersuchung. 

 
 
22..44  BBeerreeiicchhssuunnaabbhhäännggiiggee  mmeennsscchheennrreecchhttssppääddaaggooggiisscchhee  FFrraaggeesstteelllluunnggeenn    
 
15. Klärung des Verhältnisses von Menschenrechtsbildung und historisch-politischer Bildung zu Nationalsozialis-

mus und Holocaust auf theoretischer Ebene (Chancen, Risiken und Fallstricke, Rolle des multikulturellen 
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Klassenzimmers“ bzw. interkulturellen Geschichtsbewusstseins etc.) als Basis für die theoriegeleitete Ent-
wicklung von Materialien und Handreichungen für schulische wie außerschulische pädagogische Praxis. 

16. Menschenrechtslernen in informellen Lernumgebungen: Bestandsaufnahme zur Forschungslage, Entwick-
lung und Erprobung von geeigneten (kontextabhängigen wie -unabhängigen) Dokumentationsstrategien zur 
Sichtbarmachung informellen Menschenrechtslernens und seiner Ergebnisse unter kritisch-distanziertem An-
schluss an die einschlägige Validierungs- und Zertifizierungsdiskussion (vgl. Bjørnåvold 2001; Fries Guggen-
heim 2002). 

17. Menschenrechtliches Risikowissen (zum Begriff des Risikowissens vgl. Lenzen 1991, 117ff): Grundlagen-
untersuchung zu Struktur, Vermittlung und Erfassung menschenrechtlichen Risikowissens (Fokus: 
menschenrechtskonformer Umgang mit Unsicherheit/en, menschenrechtskonformes Verhalten in schwieri-
gen, Risiko- und Extremsituationen etc.) sowie zur Identifizierung zentraler menschenrechtlicher und 
menschenrechtspädagogischer „Scheiterfaktoren“ (vgl. im Kontext von Change Management: Untermarzoner 
2006) insbesondere in menschenrechtssensiblen Berufsfeldern wie Schule, Soziale Arbeit, Pflege- und 
Gesundheitswesen, Sicherheitswesen, Militär. 

18. Entwicklung und Überprüfung eines Konzepts „(Aktiver) Menschenrechtskompetenz“ einschließlich der Ent-
wicklung konkreter Indikatoren, eventuell im Anschluss an das oder in Auseinandersetzung mit dem Konzept 
der „Civic Competence“ bzw. des „Active Citizenship“ (vgl. Hoskins 2006; Hoskins et al. 2006; Ogris/West-
phal 2006). 

19. Menschenrechtsverlernen: Bestandsaufnahme zur Forschungslage in Verbindung mit erster orientierender 
(qualitativer) Erhebung und Analyse charakteristischer Praxisbeispiele von Verlernprozessen unter formalen, 
non-formalen und informellen Lernbedingungen in ausgewählten menschenrechtssensiblen Berufsfeldern 
(allgemein zur Bedeutung des Verlernens: Haug 2003, 281f). 

20. Menschenrechtsentwicklung als „konflikthafte Lerngeschichte“ (Bielefeldt 2006): Untersuchung des Zu-
sammenhangs von individuellem Menschenrechtslernen, kollektivem Menschenrechtslernen und Menschen-
rechtsentwicklung als Lerngeschichte. 
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